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1 Die Beteiligten streiten über die Rechtmäßigkeit der Inobhutnahme eines damals vierjährigen 
Kindes, die von dem Amt für Jugend und Soziales (AJS) der Beklagten durchgeführt wurde.

2 Die Klägerin ist die Mutter des betroffenen Jungen und war mit dem Kindesvater gemeinsam 
sorgeberechtigt. Seit mindestens Januar 2009 stritten die Kindeseltern über das Umgangsrechts 
des Kindesvaters. Umgang erhielt dieser trotz gerichtlicher Regelung im Wesentlichen nicht.

3 Die „Rostocker Stadtmission“ des Diakonievereins Rostock war mit 
Erziehungsberatungsmaßnahmen betraut und sollte auch eine Umgangsbegleitung durchführen. 
Der mit dem Fall befasste Mitarbeiter M. des Diakonievereins kritisierte u. a., dass die Klägerin 
sich fortgesetzt weigere, eine für die Umgangsbegleitung vorausgesetzte 
„Mitwirkungsvereinbarung“ zu unterzeichnen. Auskünfte über das betroffene Kind, die mit 
Einverständnis der Klägerin von den Kindertagesstätten und von der Kinderärztin eingeholt 
worden waren, ergaben, dass das Kind offenbar psychischer Belastung wegen der streitigen 
Umgangsfrage ausgesetzt, im Übrigen aber altersgemäß entwickelt sei. Zu der Mutter, zu deren 
neuem Lebensgefährten - den es „Papa“ nenne - und zu den Großeltern mütterlicherseits habe 
das Kind ein gutes und liebevolles Verhältnis.

4 Im Dezember 2011 beantragte der Kindesvater bei dem Familiengericht, im Wege der 
einstweiligen Anordnung eine Umgangspflegschaft einzurichten. Nach einem der darauf 
folgenden Beratungstermine wurde erstmals die Gefahr eines Suizids der Klägerin formuliert. In 
einer Telefonnotiz der bei dem AJS zuständigen Sachbearbeiterin heißt es u. a.: Die Klägerin 
habe die Mitwirkungsvereinbarung noch immer nicht unterschrieben, sie sei „hochgradig 
psychisch belastet“, es sei „aufgrund der psychischen Belastung der KM nicht abzuschätzen“, 
wie sie unter dem „enormen Druck“ durch einen gegebenenfalls eingesetzten Umgangspfleger 
reagiere und: „als mögliche Konsequenz könnte ein Suizid bzw. erweiterter Suizid nicht 
auszuschließen sein, laut Hr. M.“

5 In einem Schreiben aus dem Februar 2012 an das AJS fasste Herr M. dieses 
Beratungsgespräch wie folgt zusammen: „Aus ihrer [der Klägerin] Sicht könne sie gegenüber 
sich selbst und ihrem Kind nicht verantworten, einen Umgang mit dem Vater jemals zuzulassen. 
Sie sei bereit, alle möglichen Konsequenzen zu tragen, auch wenn damit F. immer wieder neu 
belastet werde. Sie werde alles in ihrer Macht stehende unternehmen, um ihren Sohn vor dem 
Kindesvater zu schützen.“ Von einer Suizidgefahr ist nicht die Rede.

6 Zugleich übersandte wiederum Herr M. an das AJS die Meldung einer Kindeswohlgefährdung, 
die sich auf eine „Instrumentalisierung des Kindes in Elternkonflikten“ und „Vereitelung der 
Umgangskontakte“ stützte sowie auch die Suizidpotenzialthese wieder aufgriff. Es wurden 
Gefährdungsmomente aufgeführt, nicht jedoch, wer diese Momente auf Grund welcher 
Wahrnehmungen benannt habe. Auf diese Meldung wurde sogleich ein Verfahren oder 
Vorprüfungsverfahren für ein Verfahren nach § 8a SGB VIII bei dem AJS eingeleitet. Darin 
wurden die Umstände, die für eine Umgangsvereitelung durch die Klägerin sprächen, 



gesammelt, wobei auch die vorgenannte Formulierung zum Suizidpotenzial übernommen wurde.

7 Eine weitere familiengerichtliche Anhörung im Verfahren 10 F 262/11 wurde auf den 24. April 
2012 anberaumt. Hierin wollte sich das AJS für eine Aussetzung des Umgangs aussprechen. 
Für den Fall, dass dieser dennoch durchgesetzt werden sollte, fasste es bereits einen bedingten 
Inobhutnahmeplan und bat die Polizei vorsorglich um Unterstützung. Mit der Klägerin sprach von 
dem AJS oder der Beratungsstelle bis dahin niemand mehr.

8 Ausweislich des Protokolls des Familiengerichts gab es in dieser Anhörung ausführliche 
Erörterungen darüber, wie das Umgangsrecht des Kindesvaters verwirklicht werden könne. Das 
Gericht wies auf das bestehende Recht des Kindesvaters auf Umgang hin, das AJS und weitere 
Beteiligte auf die starke Verweigerung dessen durch die Klägerin und auf damit einher gehende 
Beeinträchtigungen des Kindeswohls. Das AJS teilte mit, dass mit „der Bestellung der 
Umgangspflegschaft die Inobhutnahme des Kindes noch heute erfolgen“ werde. Nachdem eine 
Aussetzung der Umgangsregelung offenbar nicht in Betracht kam, teilte das AJS den 
Kindeseltern mit, dass es die Inobhutnahme des Kindes soeben veranlasst habe. Die Klägerin 
wendete sich dagegen. Das AJS teilte dem Familiengericht in der Anhörung mit, „dass ein 
Antrag nach § 1666 BGB gestellt werden wird“. Das Gericht stellte den Kindeseltern „den 
Beschluss zur Umgangspflegschaft in Aussicht“.

9 Die tatsächlich durchgeführte Inobhutnahme verlief insofern dramatisch, als das Kind zunächst 
von seinen Großeltern, dem Lebensgefährten der Klägerin und einem benachbarten 
Rechtsanwalt - dem nunmehrigen Prozessbevollmächtigen der Klägerin - zurückgehalten wurde 
und erst nach Einflussnahme durch die AJS-Mitarbeiter und zwei Polizeibeamte, jedoch ohne 
unmittelbaren Zwang, herausgegeben wurde. Das Kind wurde in ein Kinderheim verbracht.

10 Mit Beschluss vom 25. April 2012 – 10 F 262/11 – ordnete das Familiengericht einstweilen eine 
Umgangspflegschaft an. Zur Begründung führte es u. a. aus: „Die Begleitung der 
Umgangspflegschaft durch die Inobhutnahme des Kindes am 24.04.2012 ist immer noch 
geeigneter als ein vollständiger Entzug der elterlichen Sorge gegenüber der Kindesmutter und 
die Verbringung des Kindes zum mitsorgeberechtigten Kindesvater. Die durch die Inobhutnahme 
eintretenden Irritationen für das Kind und die Eltern sind eher vertretbar als eine weitere 
Aussetzung des Umgangs und damit Entfremdung des Kindes vom Kindesvater.“

11 Mit Beschluss vom 26. April 2012 – 10 F 124/11 – entzog das Familiengericht auf Antrag des 
AJS vom 25. April 2012 der Klägerin vorläufig gemäß § 1666 BGB das 
Aufenthaltsbestimmungsrecht.

12 Die Klägerin begehrte im Verfahren 6 B 216/12 bei dem Verwaltungsgericht Schwerin zunächst 
die einstweilige Herausgabe des Kindes. Diesen Antrag nahm sie nach der Entziehung des 
Aufenthaltsbestimmungsrechts zurück.



13 Während der Inobhutnahme litt die Kindesmutter stark unter der Fremdunterbringung ihres 
Kindes. Sie verlangte es am 26. April 2012 erneut heraus. Im Folgenden nahm sie die ihr zur 
Verfügung stehenden Besuchzeiten in dem Kinderheim wahr. Der Prozessbevollmächtigte, die 
Großeltern und die Kindertagesstätte des Kindes setzten sich nachdrücklich für die Beendigung 
der Inobhutnahme ein.

14 Am 10. Mai 2012 wurde das Kind der Klägerin durch das AJS zurückgegeben, nachdem sich die 
Klägerin und das AJS auf einen Schutzplan für das Kind geeinigt hatten. Das Familiengericht 
stellte – unter Äußerung von Bedenken – einem entsprechenden Antrag des AJS folgend fest, 
dass die einstweilige Anordnung außer Kraft getreten sei.

15 Mit dem Eilantrag 6 B 216/12 hat die Klägerin auch im hiesigen Verfahren am 27. April 2012 
Klage erhoben. Sie ist der Ansicht, eine Inobhutnahme dürfe gemäß § 1666 BGB nur nach 
richterlichem Beschluss erfolgen. Darüber hinaus könne ein Zusammenwirken von Gericht und 
Jugendamt nicht zur Rechtmäßigkeit der Inobhutnahme führen. Die familiengerichtliche 
Entscheidung zum Aufenthaltsbestimmungsrecht sei unter Anwendung falscher Maßstäbe, 
insbesondere ohne Berücksichtigung der Grundrechte von Klägerin und Kind ergangen und 
daher grob unrichtig. Eine Wiederholung drohe angesichts des noch immer bestehenden 
Umgangsstreits.

16 Die Klägerin beantragt

17 festzustellen, dass die am 24. April 2012 angeordnete Inobhutnahme des Kindes F. A., 
geb. am ... Dezember 2007, durch das Jugendamt Rostock für die Zeit von der 
Anordnung bis zur Herausgabe des Kindes an die Mutter rechtswidrig war.

18 Der Beklagte beantragt

19 Klagabweisung

20 und trägt im Wesentlichen noch einmal den sich zuspitzenden Streit der Kindeseltern um das 
Umgangsrecht sowie die aus ihrer Sicht bestehenden Gefährdungsmomente vor. Letztere 
bestünden v. a. darin, dass die Klägerin in der entscheidenden familiengerichtlichen Anhörung 
„völlig die Kontrolle“ verloren und „unter deutlicher Anspannung“ reagiert habe; sie habe „stark 
auffällig ausschließlich eigene Befindlichkeiten“ signalisiert, weshalb „Affekthandlungen der 
Klägerin nicht auszuschließen“ gewesen seien. Das Familiengericht sei mit der Ankündigung, 



dass ein Antrag nach § 1666 BGB gestellt werden müsse, ausreichend einbezogen worden.

21 Auf die Gerichtsakten und die dem Gericht vorliegenden Verwaltungsvorgänge wird wegen der 
Einzelheiten Bezug genommen.


